
Stadt Eschweiler 
Der Bürgermeister 
202 Abteilung Zahlungsabwicklung 

 
Vorlagen-Nummer 

095/18 
 

Sitzungsvorlage  

 
Beratungsfolge Sitzungsdatum 
 

1.  Kenntnisgabe Rechnungsprüfungsausschuss öffentlich 08.05.2018 

 

2.  Kenntnisgabe Rat der Stadt Eschweiler öffentlich 20.06.2018 

 
 

Forderungsmanagement im Bereich der Zahlungsabwicklung 
 
Die Ausführungen der Verwaltung zur aktuellen Entwicklung des Forderungsmanagements im Bereich der 
Zahlungsabwicklung der Stadt Eschweiler werden zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 

A 14 - Rechnungsprüfungsamt 

 Gesehen         Vorgeprüft 

 

gez. Breuer 
 

Datum:  26.04.2018                     

 

gez. Bertram gez. Kaever  
 

1  2  3  4  

 zugestimmt  zugestimmt  zugestimmt  zugestimmt 

 zur Kenntnis genommen  zur Kenntnis genommen  zur Kenntnis genommen  zur Kenntnis genommen 

 abgelehnt  abgelehnt  abgelehnt  abgelehnt 

 zurückgestellt  zurückgestellt  zurückgestellt  zurückgestellt 

Abstimmungsergebnis Abstimmungsergebnis Abstimmungsergebnis Abstimmungsergebnis 

 einstimmig  einstimmig   einstimmig  einstimmig 

 ja 

 

 ja  ja 

 

 

 ja 

 nein 

 

 nein  nein 

 

 

 nein 

 Enthaltung 

 

 

 Enthaltung  Enthaltung  Enthaltung 
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Sachverhalt: 
In der Sitzung des Stadtrates am 14.12.2011 wurde mit Verwaltungsvorlage Nr. 364/11 das Konzept zur 
Einrichtung eines Forderungsmanagements vorgestellt und zur Kenntnis genommen. 
Die Verwaltung berichtet seit diesem Zeitpunkt regelmäßig über die aktuellen Verfahrensstände bzw. 
umgesetzten Maßnahmen. 
 
Fremde Amtshilfeersuchen 
Der elektronische Datenaustausch von Amtshilfeersuchen zwischen der Stadt Eschweiler und den Städten Düren 
und Würselen sowie der StädteRegion Aachen wird zwischenzeitlich genutzt und führt bei eingehenden 
Amtshilfeersuchen der vorgenannten Gebietskörperschaften zu einem Wegfall der manuellen Erfassung in der 
Vollstreckungssoftware. 
 
 
Bundeseinheitliche Grenzausschreibungsliste 
Die Stadt Eschweiler macht seit Beginn des Jahres von der Möglichkeit Gebrauch, rückständige Forderungen 
gegen ausländische Personen, die regelmäßig in das deutsche Hoheitsgebiet ein- oder ausreisen, mittels des 
Systems der Bundeseinheitlichen Grenzausschreibungsliste (BENGALI) durch die Zollämter im Rahmen der 
jeweiligen Zollkontrollen zu vollstrecken. Entsprechende Vollstreckungsersuchen werden an das Hauptzollamt 
Potsdam gerichtet. Grundsätzlich richtet sich die Vollstreckung mittels der Grenzausschreibung gegen im 
Ausland ansässige Vollstreckungsschuldner (natürliche und juristische Personen). In geeigneten Einzelfällen ist 
es jedoch auch möglich, gegen im Inland ansässige Personen die Grenzausschreibung zu betreiben. Dazu muss 
ein Auslandsbezug (z.B. ausländische Arbeitsstätte, ausländischer Zweitwohnsitz, etc.) vorliegen. Die Teilnahme 
am Grenzausschreibungsverfahren ist ausschließlich für die Vollstreckung von öffentlich-rechtlichen Forderungen 
möglich und darf eine zu vollstreckende Forderungshöhe von 36,00 Euro nicht unterschreiten. 
 
 
Inkassounternehmen 
Wie bereits mit der letzten Informationsvorlage 321/17 berichtet, wurde seitens der Verwaltung im Rahmen des 
Forderungsmanagements die Bad Homburger Inkasso GmbH (BHI) als Erfüllungsgehilfe bei der Beitreibung 
bereits unbefristet niedergeschlagener Forderungen ab einem Gesamtbetrag in Höhe von 15,00 Euro beauftragt.  
 
Bislang wurden der BHI für den Zeitraum 01.01.2015 bis 04.07.2017 798 Fälle mit einem Gesamtwert in Höhe 
von 1.032.937 Euro und für den Zeitraum 05.07.2017 bis 31.12.2017 150 Fälle mit einem Gesamtwert in Höhe 
von 94.787 Euro (insgesamt 948 Fälle mit einem Gesamtvolumen in Höhe von 1.127.724 Euro) zur weiteren 
Bearbeitung übersandt. Die Abwicklung der Zusammenarbeit erfolgte bisher reibungslos. 
 
Die Mandantenabrechnung durch die BHI erfolgt je Quartal. Die bisherige zahlenmäßige Entwicklung stellt sich 
nach den bisher vorliegenden Abrechnungen der BHI mit Stand 29.03.2018 wie folgt dar: 
 
Bestandsveränderung 
 
Bestandsveränderung aufgrund der Erledigung durch Zahlungseingang oder Ausbuchung:         72 Fälle 
Bestand bei der BHI zum 29.03.2018:             876 Fälle 
 
Zahlungseingänge 
 

 Zahlungseingänge bei der BHI         2.863,40 Euro 
 

 Erfolgsvergütung in Höhe von 30 % aller Zahlungseingänge bei der BHI      -859,13 Euro 
zzgl. 19 % Mehrwertsteuer           -163,23 Euro 
Zwischenumme         -1.022,36 Euro 

 

 der BHI gemeldete Zahlungseingänge bei der Stadt Eschweiler         -84,15 Euro 
 
=>  Guthaben zu Gunsten der Stadt Eschweiler       1.756,89 Euro 
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Zu dem bisherigen Ergebnis der Inkassotätigkeit sei nochmals angemerkt, dass es sich bei den übergegebenen 
Fällen um bereits unbefristet niedergeschlagene Forderungen gehandelt hat, bei denen zuvor nahezu alle 
Beitreibungsmöglichkeiten ausgeschöpft wurden. 
 
 
Kennzahlen und Auswertungen 
Das im Bereich des Forderungsmanagements erarbeitete Kennzahlen- und Auswertungstableau stellt sich mit 
Stand 26.03.2018 wie folgt dar: 
 

Übersicht erledigte (eigene) Forderungen (in Euro):

Jahr 2016 2017 2018 Summe

Gesamtforderung: 3.526.090 €                                  2.404.296 €                  1.092.216 €                  7.022.602 € 

Durch Zahlung erledigt: 1.829.713 €                 1.614.609 €                 363.343 €                    3.807.665 €                 

prozentualer Anteil 51,89% 67,15% 33,27% 54,22%

Durch Stundung erledigt: 382.029 €                    256.685 €                    384.226 €                    1.022.940 €                 

Prozentualer Anteil: 10,83% 10,68% 35,18% 14,57%

Durch Niederschlagung

erledigt:
1.314.348 €                 533.002 €                    344.647 €                    2.191.997 €                 

Prozentualer Anteil: 37,28% 22,17% 31,55% 31,21%

Abgänge gesamt: 1.696.377 €                 789.687 €                    728.873 €                    3.214.937 €                  
Grundsätzliche Anmerkung: Die Auswertungen stellen stets die Werte zu einem jeweiligen Stichtag dar. Es werden die durch Zahlung, Stundung, 
Niederschlagung oder Absetzung vollstreckbaren Haupt- und Nebenforderungen ausgewiesen. Der Bericht ist insofern ständigen Änderungen unterworfen, 
insbesondere im Hinblick auf aufgehobene Stundungsvereinbarungen bzw. befristete Niederschlagungen. 

 
 

Jahr 2016 Ø monatlich 2017 Ø monatlich 2018 Ø monatlich

Zum 01. Januar bestehende Vf: 12.872 1073 11.382 949 9.908 826

Zum 01. Januar bestehende Vf 

je Vollzeit-Stelle:
1.430 119 1.265 105 1.101 92

Entstandene neue Vf: 13.172 1098 12.440 1037 2.966 247

Entstandene neue Vf je Vollzeit-

stelle:
1.464 122 1.382 115 330 27

Abgewickelte Vf: 14.662 1222 13.914 1160 3.215 268

Abgewickelte Vf je Vollzeitstelle: 1.629 136 1.546 129 357 30

Wertmäßige Darstellung der erledigten Ersuchen im Zeitverlauf (Stand: 26.03.2018)

Eigene Forderungen in €: 3.526.090 2.404.296 1.092.216

Fremde Forderungen in €: 1.954.512 1.274.956 248.184

Personalkennzahlen Vollstreckung (Innen- und Außendienst) im Zeitverlauf (Stand: 26.03.2018):

 
Grundsätzliche Anmerkung: Die Auswertungen stellen stets die Werte zu einem jeweiligen Stichtag dar. Es werden die durch Zahlung, Stundung, 
Niederschlagung oder Absetzung vollstreckbaren Haupt- und Nebenforderungen ausgewiesen. Der Bericht ist insofern ständigen Änderungen unterworfen, 
insbesondere im Hinblick auf aufgehobene Stundungsvereinbarungen bzw. befristete Niederschlagungen. 

 
 
Die zahlenmäßige Entwicklung der Anzahl der Vollstreckungsforderungen (Vf) im Zeitverlauf mit Stand 
26.03.2018 ist als Anlage beigefügt. 
 
Die Entwicklung der sich in der Vollstreckung befindlichen Haupt- und Nebenforderungen stellt ich wie folgt dar: 
 
Stand 09.01.2013 (VV 022/13): 4.005.727,00 € 
Stand 01.07.2013 (VV 226/13): 3.332.000,00 € 
Stand 20.11.2013 (VV 378/13): 3.109.000,00 € 
Stand 25.09.2014 (VV 390/14): 2.565.850,07 € 
Stand 23.03.2015 (VV 105/15): 2.401.343,43 € 
Stand 01.09.2015 (VV 258/15): 2.033.984,29 € 
Stand 07.04.2016 (VV 092/16): 1.927.313,92 € 
Stand 05.09.2016 (VV 244/16): 1.772.649,26 € 
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Stand 21.06.2017 (VV 121/17): 2.065.191,68 € 
Stand 07.11.2017 (VV 321/17): 2.032.784,73 € 
Stand 22.03.2018 (VV 095/18): 2.102.226,81 € 
 
 
 
Finanzielle Auswirkungen: 
Auf die Ausführungen im Sachverhalt wird verwiesen. 
 
 
 
Personelle Auswirkungen: 
Das Sachgebiet Vollstreckung ist mit insgesamt 9 Mitarbeiterinnen bzw. Mitarbeitern besetzt, wovon 3 Mitarbeiter 
regelmäßig im Außendienst tätig sind. Die veranschlagten Personalaufwendungen belaufen sich im Jahr 2018 
auf insgesamt 409.000,00 €. 
 
 
 
Anlagen: 
Anzahl der Vollstreckungsforderungen im Zeitverlauf 
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